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AMTS- UND
MITTEILUNGSBLATT

DEr GEMEINDE LEIDErSBAch MIT DEN OrTSTEILEN
EBErSBAch, LEIDErSBAch, rOSSBAch UND VOLkErSBrUNN

Gemeinde Leidersbach | Landkreis Miltenberg | Bayern

Hauptstraße 123
63849 Leidersbach

Öffungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 0 60 28 97 41-0
Fax 0 60 28 38 17

gemeinde@leidersbach.de
www.leidersbach.de

hEFT Nr. 1/2 | 10. JANUAr 2025

Frohes neues
Jahr 2025!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
 
das neue Jahr 2025 ist nun Wirklichkeit. Noch sind unsere guten Vorsätze und 
Wünsche für das neue Jahr stark und deutlich zu spüren und wir sind voller 
Erwartungen, Hoffnungen und Freude, dass alles auch eintrifft und Wirklichkeit 
wird.

Johann Wolfgang Goethe hat es so ausgedrückt: „Erfolgreich zu sein setzt 
zwei Dinge voraus: Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“

Das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wünsche ich uns allen von Herzen.

In diesem Sinne wünschen alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und der 
Gemeinderat unserer Gemeinde Leidersbach viel Glück, Gesundheit und 
Lebensfreude, persönliche und gemein(d)schaftliche Erfolge, tiefen inneren 
Frieden und Frieden mit und in der Welt.

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister
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Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte Erwachsene 2,00 EUR Einzelkarte Erwachsene 1,00 EUR
Tageskarte Kinder 1,00 EUR Einzelkarte Kinder 0,50 EUR

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN

Gemeinderatssitzung
Am Dienstag, 14.01.2025 um 19:30 Uhr 
findet eine öffentliche Sitzung statt.
Gremien: Gemeinderat Leidersbach
Ort/raum: Sitzungssaal im rathaus
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1.  Beteiligungsverfahren mit Einbeziehung 

der Öffentlichkeit – Fortschreibung Re-
gionalplan Bay. Untermain

2.  Bauleitplanung Markt Sulzbach a. Main 
– Bebauungsplan „Freizeitgelände Kol-
bensteinmauer“ – Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

3.  Vollzug des Wahlrechtes; Berufung ei-
nes Wahlleiters und eines Stellvertreters 
für die Bundestageswahl

4.  Anfragen
Anschließend nichtöffentliche Sitzung
Weitere Tagesordnungspunkte werden in 
der Einladung bekannt gegeben.
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung 
berät der Gemeinderat nichtöffentlich.
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Aus der öffentlichen BA-Sitzung 
vom 10.12.2024
1 Bauantrag: Nutzungsänderung von Kleid-
erfabrik in Mehrfamilienwohnhaus, Fl. Nr. 
2623 und 2623/1, Hauptstraße 107 – Än-
derungsantrag zu einem genehmigten Ver-
fahren
Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen gem.
§ 36 BauGB wird erteilt.
2 Bauantrag: Nutzungsänderung einer Zim-
merei in eine KFZ-Werkstatt, Flurnummer 
218/68, Am Geisberg 13
Beschluss 1:
Das gemeindliche Einvernehmen gem.
§ 36 BauGB wird erteilt.
Der Bauausschuss bittet das Landratsamt 
um Überprüfung der immissionsschutz-
rechtlichen Vorgaben.
Der Bauausschuss verzichtet auf den er-
forderlichen Pflanzstreifen, gem. § 3 (6) 
der Stellplatzsatzung.
Die öffentliche Sitzung wurde um 19:50 Uhr 
geschlossen.

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag um
6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.

Samstag, 11. Januar 2025
restmüll
Vorschau: Freitag, 17. Januar 2025
Gelber Sack und Biomüll

Abfallwirtschaft;
Bereitstellung einer größeren oder zusätz-
lichen grauen Mülltonne wegen Pflegefall
Pflegebedürftige und Behinderte haben oft 
einen erhöhten Anfall an spezifischen Ab-
fällen.
Auf Antrag erhalten Betroffene ein zusätz-
liches Restabfallvolumen von 60 Litern, 
entweder über eine zusätzliche 60-l-Rest-
mülltonne oder den Austausch einer vor-
handenen 60-l-Restmülltonne gegen eine 
120-l-Restmülltonne.
Selbstverständlich kann das Restmüllvo-
lumen bei Bedarf auf eigene Kosten auf 
größere Müllgefäße oder zusätzliche Müll-
gefäße aufgestockt werden.
Die Verwendung einer Pflegefalltonne be-
rechtigt nicht zur Reduzierung des sat-
zungsgemäßen Restmüllvolumens.

•  Erforderlich ist ein Antrag, der bei der Ge-
meinde Leidersbach Zi. Nr. 1, beim Land-
ratsamt Miltenberg – Kommunale Abfall-
wirtschaft – und im Internet unter www.
landratsamt-miltenberg.de „Umwelt & So-
ziales/Abfallwirtschaft/Formulare erhält-
lich ist.

•  Erforderlich ist eine Bestätigung des be-
handelnden Arztes oder der Sozialstati-
on, die auf dem Antragsvordruck aufge-
geben werden kann.

Aus rechtlichen Gründen muss bei Mietern 
der Grundstückbesitzer als Gebührenpflich-
tiger zustimmen und den Antrag mitunter-
schreiben. Der Anspruch besteht nur für 
die Pflege zuhause, Einrichtungen werden 
nicht gefördert.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Gustl Fischer des Landratsamtes Milten-
berg unter Tel. 09371 / 501-380 oder per 
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-mil.de.

Entsorgung der Friedhofsabfälle
Wir haben die Behältnisse zur Entsorgung der 
Friedhofsabfälle wie folgt gekennzeichnet:

Herausgeber: Druckerei und Verlag Markus Reichert, Ostring 9a, 63762 Großostheim-Ringheim, Tel. 
(06026) 60006-0, Fax 3777, www.druckerei-reichert.de, E-Mail: leidersbach@druckerei-reichert.de. 
Verantwortlich für: Den amtlichen Teil: Bürgermeister Michael Schüßler. – Kirchliche Nachrichten: die 
jeweiligen Pfarr ämter. – Vereinsteil: der jeweilige Verein – Anzeigenteil: Markus Reichert bzw. der 
jeweilige Inserent für den Inhalt. – Für telefonische Mitteilungen ohne jegliche Gewähr. – 
Erscheinungsweise: wöchentlich. Abonnementgebühren: 26,– Euro jährlich.
Auflage: 1.250 Exemplare. Verteilung im Abo. Gedruckt auf 80 g/qm Highspeed Silk.

Grundsteuer neu ab 2025
Wie wir an dieser Stelle schon mehrfach beschrieben und veröffentlicht haben, wird 
ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nach neuem Recht berechnet, alle Grundstück-
besitzer erhalten daher neue Grundsteuerbescheide. Die Zuordnung und Bearbeitung 
der Daten des Finanzamtes in unser Steuerprogramm hat sich jedoch aufgrund vie-
ler Unstimmigkeiten zeitlich sehr verzögert, so dass erst in den kommenden Tagen 
der Versand der neuen Grundsteuerbescheide möglich sein wird. Aber auch bis da-
hin können wir nicht alle Fälle abschließend klären und erfassen, manche benötigen 
mehr Aufmerksamkeit und Rücksprache mit dem Finanzamt.
Wir bitten deshalb um Geduld und Verständnis, wenn die Zustellung der neuen Grund-
steuerbescheide sich nun verzögert hat oder vielleicht auch noch weiter verzögern 
wird. Unser Steueramt arbeitet mit Hochdruck daran, möglichst alle Bescheide bis 
Ende Januar zustellen zu können.
Für eventuelle Fragen steht Ihnen Frau Dorothea Konrad, Zimmer 4, Tel. 06028/9741-
16 gerne zur Verfügung.

Weihnachtsbaum sammelaktion
Sie wissen nicht, wohin mit Ihrem ausgedienten Weihnachtsbaum?
Wir, die Jugendfeuerwehren Leidersbach und roßbach, haben die Lösung!
Wir sammeln am Samstag, 11. Januar 2025 ab 9.00 Uhr die ausgedienten 
 Weihnachtsbäume ein.
Sammelgebiet: Leidersbach ab Bock und Schüssler (Hauptstraße 23) 
sowie die Ortsteile Roßbach und  Volkersbrunn.
Über eine Spende (einfach mit einem Umschlag an den Baum  binden)
würden wir uns sehr  freuen.
Im voraus schon ein Dankeschön! Ihre Jugendfeuerwehren Leidersbach und Roßbach

christbaumaktion 2024/2025 des kindergartens St. Barbara Ebersbach
Unsere Christbaumabholaktion findet dieses Jahr am 11.01.2025 ab 09:00 Uhr statt. 
Legt wie jedes Jahr euren Baum gut sichtbar an die Straße. Wir fahren durch ganz 
Ebersbach. Über eine kleine Spende an der Tannenspitze freuen wir uns natürlich sehr.
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restmüll: graue Tonne mit grauem Deckel
Für Entsorgung von: Scherben (Glas, Ton, 
Keramik), einzelne kleine Steine, nicht ver-
wertbare Kunststoffe (z.B. Schleifen aus 
Kunstfasern, ummantelter Bindedraht)
grüne Tonne mit gelbem Deckel
Sie ist für: Einweggrablichthüllen, Metall-
kappen von Grablichtern, Teelichthüllen, 
Plastikblumen, Blumentöpfe aus Kunst-
stoff, Einwickelfolien von Blumen, Kerzen 
oder ähnliches, Kunststoffsäcke von Torf, 
Grab- oder Blumenerde; Steigen (für Pflan-
zen und Topfblumen) aus Kunststoff, Me-
tall, Holz oder Styropor
kompostierbare Abfälle:

große grüne Behälter
Sie sind für: Pflanzenreste, verwelkte Blu-
mensträuße (ohne Metall), Topfpflanzen 
(ohne Topf)

hinweise auf Schäden und Mängel 
im Gemeindegebiet
Es kommt immer wieder vor, dass an den 
öffentlichen Anlagen und Einrichtungen 
Schäden oder Mängel entstehen. Gemeinde-
verwaltung und Bauhof sind zwar bemüht, 
rasch Abhilfe zu schaffen, es dauert jedoch 
oft längere Zeit, bis sie Kenntnis davon er-
halten. Um Schäden und Mängel in Zukunft 

schneller beheben zu können, wird die Be-
völkerung um Mitarbeit gebeten.
Im Amts- und Mitteilungsblatt wird jeden 
Monat einmal der nachstehende Hinweis-
zettel veröffentlicht. Wer einen Schaden 
oder Mangel feststellt, wird gebeten, den 
Zettel auszuschneiden und ausgefüllt an 
die Gemeindeverwaltung zu senden oder 
in den Briefkasten am Rathaus einzuwer-
fen. Sie können aber Schäden und Mängel 
auch über unsere Internetseite (www.lei-
dersbach.de) der Gemeindeverwaltung mit-
teilen. Die Gemeindeverwaltung dankt schon 
im Voraus für die Mitarbeit zum Wohle un-
serer Gemeinde.

1.1.   Neujahrsgottesdienst der PG in St. Laurentius Roßbach
3.1. u. 4.1.  Brezelschießen, Schützenverein Leidersbach
5.1.  Neujahrskaffee, Rochus-Chor, Dorfgemeinschaftshaus
5.1.  Wintergrill Grillplatz im Gründchen, FFW Roßbach
5.1. u. 6.1.  Aussendung der Sternsinger
11.1.  Schlachtfest, „Lyra“ Ebersbach
12.1.  Neujahrsgottesdienst der PG, Kirche St. Jakobus, 

Männerchor Leidersbach
16.1.  Ökumenische Andacht für die Einheit der Christen in 

Leidersbach
18.1.  Lakefleischessen am Sportheim Leidersbach, Eintracht 

Leidersbach
1.2.  1. RFV Sitzung, Roßbacher Fasenachter
2.2.  Wanderverein „Spessartfreunde Volkersbrunn“, 50 j. 

Jubiläum, MZH
8.2.  2. RFV Sitzung, Roßbacher Fasenachter
9.2.  Kinderfasching, Kindergarten „Fantasiereich“, LB, MZH
13.2.  Seniorenfasching im DGH Volkersbrunn
14.2.  Spiel Handball Jugend, MZH
15.2.  3. RFV Sitzung, Roßbacher Fasenachter
17.2.  Blutspendertermin, MZH
23.2.  Kinderfasching, Kindergarten Ebersbach im Pfarrsaal
27.2.  Altweiberfasching, Roßbacher Fasenachter
3.3.  Pfarreifasching in Ebersbach
5.3.   Aschermittwoch – Beginn der Fastenzeit
7.3.  Weltgebetstag der Frauen in der Kirche St. Barbara 

Ebersbach
14.3.  JHV Feuerwehr Ebersbach
19.3.  Joseftag in der Kirche Leidersbach
23.3.  Kreuzweg für die PG auf dem Panoramaweg
5.4.  Starkbierabend, Jäger im Grund 
12.4.  Frühjahrskonzert im Pfarrheim Roßbach, Musikverein 

„Edelweiß“ Roßbach
15.4.  Männerwallfahrt nach Hessenthal
21.4.  Familiengottesdienst in Roßbach
21.4.  Emmausgang in Leidersbach
25.4.  Georgsprozession in Roßbach
30.4.  Maibaumaufstellung, „Lyra“ Ebersbach
4.5.  Maikonzert, Rochus-Chor, Kirche St. Rochus
4.5.   Erstkommunion für L/E in Ebersbach
10.5.  Blasmusik im Grund, Musikalischer Jugendverband 

Grund, MZH
11.5.  Gottesdienst an der Waldkapelle in Roßbach
18.5.  Erstkommunion für R/V in Roßbach
19.5.  Blutspendertermin, MZH
25.5.  Reiterfest, Reit- u. Fahrverein Leidersbach
24.-26.5.  Frühlingsfest „Lyra“ Ebersbach
25.5.   Maiandacht der PG an der Kapelle Volkersbrunn
25.5.  Sommerfest, Kindergarten Roßbach
26.5.  Bittprozession in Roßbach
27.5.  Bittprozession in Volkersbrunn
27.5.  Bittprozession in E für Leidersbach und Ebersbach
29.5.  Vatertagsgrillfest im Gründchen, Musikverein „Edelweiß“ 

Roßbach
29.5.  Eucharistische Prozession in Leidersbach
1.6.  Sommerfest, Kindergarten Ebersbach
7.6.   Powerwanderung Maria Buchen, Wanderverein 

„Spessartfreunde“ Volkersbrunn
9.6.  Ewige Anbetung in Leidersbach (Pfingstmontag)

10.6.  Ewige Anbetung in Ebersbach
13.6.  Ewige Anbetung in Roßbach
15.6.  Eucharistische Prozession in Volkersbrunn
19.6.  Fronleichnam, eucharistische Prozessionen in E und R
21.6.  Sonnwendfeuer, Motoradstammtisch
21.6. u. 22.6.  Walldürnwallfahrt
28.6.  Johannisfeuer und Gottesdienst in Volkersbrunn
?  Firmung für die Firmlinge der PG in der Kirche 

Ebersbach
4.- 6.7.  Staudencup  Kleinfeld Eintracht Leidersbach
12.7.  Oldie Night auf der Freizeitanlage, Männerchor 

Leidersbach
12.7.  Freetime mit RFV, Grillplatz, Roßbacher Fasenachter
13.7.  Backofenfest, Volkersbrunner Musikanten
13.7.  Sommerfest, FFW Leidersbach
25.7.  Patrozinium Leidersbach
26.7.  Anna-Tag in Volkersbrunn
4.8.  Blutspendertermin, MZH
9.8.  Grillfest in Volkersbrunn
10.8.  Patrozinium Roßbach
14./15.8.  Waldparty und Waldfest an der Waldkapelle Ebersbach, 

FFW Ebersbach
15.8.  Festgottesdienst an der Waldkapelle Ebersbach
15.8.  Ewige Anbetung in Volkersbrunn
16.8.  Patrozinium in Volkersbrunn
27.9.  Oktoberfest, Schützenverein Leidersbach
28.9.  PG-Gottesdienst an der Obsthalle Wolf
3.10.  Wandern im Grund, Wanderverein „Spessartfreunde“ 

Volkersbrunn
4.10.  Versprochener Tag in Leidersbach
5.10.  Rosenkranzfest in Leidersbach
5.10.  Erntedankfest in Roßbach und Volkersbrunn
12.10.  Solidaritätsessen in Ebersbach
12.10.  Erntedank in L und E
12.10.  Kerb in Volkersbrunn
18.10.  Seniorenerntedank der PG
18./19.10.  Kerb in Roßbach
20.10.  Blutspendertermin, MZH
11.11  Martinszüge
11.11.  Martinsumzug, Kindergarten Roßbach (17.30 Uhr)
15.11.  Lakefleischbraten, RFV Roßbach, Roßbacher 

Fasenachter
16.11.  Volkstrauertag
21.11.  Katharinentag in Roßbach
29./30.11.  Adventsmarkt auf der Hofwiese
4.12.  Patrozinium in Ebersbach
6.12.  Seniorenadvent
7.12.  Nikolausfeier an der Waldkapelle, FFW Ebersbach
7.12.  Adventskonzert Singkreis Leidersbach, St. Jakobus 

Leidersbach
8.12.  Kolpinggedenktag in Leidersbach
13.12.   Dorfweihnacht Volkersbrunn, Volkersbrunner 

Dorfgemeinschaft
20.12.  Mühlenweihnacht, „Lyra“ Ebersbach
21.12.  Adventskonzert, Volkersbrunner Musikanten
29.12.   Fleischbraten an der Eichenberghütte, Wanderverein 

„Spessartfreunde“ Volkersbrunn
10.1.26  Jahreshauptversammlung, FFW Leidersbach

Veranstaltungskalender 2025 der Gemeinde Leidersbach (Stand: 07.01.2025)
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Antwort
An die
Gemeindeverwaltung Leidersbach
Mir ist folgendes aufgefallen:
•  Straßenbeleuchtung Nr. ausgefallen
•  Verkehrszeichen / Straßenschild beschä-

digt / fehlt
•  Fahrbahnmarkierung unkenntlich
•  Fahrbahndecke / Rad- / Fußweg schad-

haft
•  starke Verschmutzung
•  Gully verstopft
•  Kanaldeckel locker / klappert
•  wilde Müllkippe / Autowracks etc.
•  mangelhafte Baustellenabsicherung
•  überhängende Äste
•  Straßeneinsicht versperrt
•  Container überfüllt
•  Sonstiges

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen!
Bitte genaue Ortsangabe:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Absender:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Telefon-Nr.:

_________________________________________
(für den Fall einer Rückfrage)

kinderreisepass wurde zum  
1. Januar 2024 abgeschafft
Der Kinderreisepass wurde abgeschafft, 
weil er aufgrund seiner seit 01.01.2021 nur 
noch einjährigen Gültigkeit und seine teil-
weise fehlende Anerkennung durch ande-
re Staaten in seiner Verwendbarkeit und 
Bedeutung weiter abgenommen hat.
Welches reisedokument beantrage ich für 
mein kind?
•  Bei Reisen innerhalb der EU und Schen-

genraum genügt die Beantragung eines 
Personalausweises.

•  Für Reiseziele über die EU hinaus ist in 
der Regel Reisepass erforderlich.

Beide Ausweisdokumente haben eine Gül-
tigkeit von 6 Jahren und müssen rechtzei-
tig vor Ablauf neu beantragt werden. Die 
Kosten belaufen sich bei einem Personal-
ausweis auf 22,80 € und bei einem Reise-
pass auf 37,50 €.
Zur Beantragung wird die Geburtsurkunde, 
ein biometrisches Lichtbild (nicht älter als 
ein halbes Jahr) und die Einverständniser-
klärung beider sorgeberechtigter  Elternteile 
inklusive Ausweiskopie der Eltern benötigt.

Es ist zu beachten, dass die Gültigkeit des 
Ausweisdokumentes vor Ablauf erlöschen 
kann, insofern das kind mit dem Passbild 
im Ausweis nicht zweifelsfrei identifiziert 
werden kann.
Informationen zu den Einreisebestimmun-
gen finden Reisende auf der Internetseite 
des Auswärtigen Amtes unter: auswaerti-
ges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-
und-sicherheitshinweise
Für weitere Fragen steht das Bürgerbüro 
gerne zur Verfügung (Tel. 06028/9741-10 
oder 06028/9741-29).

rente nur auf Antrag
Auch wenn das viele glauben. Rente gibt 
es nicht automatisch, sie muss beantragt 
werden. Es gibt nur zwei Ausnahmen: Er-
werbsminderungsrentner bekommen au-
tomatisch mit 65 Regelaltersrente, Bezie-
herinnen einer kleinen Witwenrente mit 45 
die große Witwenrente.
Tipp: Den Antrag auf Altersrente ca. drei 
Monate vor dem geplanten Rentenbeginn 
stellen. Weitere Auskünfte erhalten Sie im 
Rathaus, Zimmer 2 oder unter der Tel.-Nr. 
06028/9741-14.

Organspende schenkt Leben
Heute kann die Medizin kranken und be-
hinderten Menschen durch eine Organtrans-
plantation die Chance auf ein neues Leben 
eröffnen. Vorausgesetzt es gibt genügend 
Spender. Deshalb ist es wichtig sich mit 
dem Thema Organ- und Gewebespende zu 
beschäftigen und eine Entscheidung zu 
treffen. Auf dem Organspendeausweis kann 
man seine Erklärung zur Spende für den 
Todesfall schriftlich dokumentieren. Man 
kann darauf der Spende von Organen und 
Gewebe uneingeschränkt bestimmen, die 
Spende beschränken, das heißt bestimm-

te Organe und Gewebe von der Spende aus-
schließen, nur bestimmte Organe und Ge-
webe spenden oder einer Spende wider-
sprechen. Wer die Entscheidung nicht selbst 
oder nicht sofort treffen will, kann sie auf 
eine andere Person übertragen, zum Bei-
spiel auf den Ehepartner, einen guten Freund 
oder eine andere Vertrauensperson.
Es gibt keine feste Altersgrenze für eine Or-
gan- oder Gewebespende. Ob gespendete 
Organe und Gewebe für eine Transplanta-
tion geeignet sind, ist im Todesfall medizi-
nisch zu beurteilen. Wichtig ist dabei nicht 
das Alter des Spenders, sondern das bio-
logische Alter seiner Organe und Gewebe.
Die Organspendeausweise liegen in den 
ServiceCentern des Bayerischen Roten 
Kreuzes in Obernburg (), Miltenberg (Rö-
merstr. 93), Kleinwallstadt (Wallstr. 30), 
Dorfprozelten (Hauptstr. 84 A) und im Rat-
haus Leidersbach Zi. 1 aus. Sie können 
auch unter Tel.: 06022-61810 oder info@
brk-mil.de angefordert werden.

ZU VErSchENkEN

Unter diesem Titel haben Sie die Möglich-
keit, Gegenstände, die Sie nicht mehr be-
nötigen, die aber für andere noch nützlich 
sein können, im Amts- und Mitteilungsblatt 
anzubieten. Im Anzeigenteil können Sie 
kostenlos die betreffenden Gegenstände 
anbieten und als Kontakt Ihre Telefonnum-
mer angeben.
Die Anzeige könnte z.B. lauten:
Ein Esstisch, vier Stühle, nussbaum, gut er-
halten, Tel. 06028/1111 ab 18.00 Uhr.
Die Gemeinde wird nicht als Vermittler 
auftreten.
Und denken Sie auch daran, dass dies kein 
Ersatz für Sperrmüllabfuhr ist!
Ihre Gemeindeverwaltung

Spendenlauf zugunsten von „Sternstunden“
Während wir als Schule im vergangenen Schuljahr durch Pausenverkäufe eine Spende 
an die Hochwasserhilfe in Bayern im Anschluss an die Hochwasserkatastrophe im Sü-
den unseres Bundeslandes überweisen konnten, so war es uns ein Anliegen, auch in die-
sem Jahr ein soziales Projekt zu unterstützen.
Durch einen Spendenlauf aller Schülerinnen und Schüler, den Eltern, Großeltern u. a. ge-
sponsert haben, wurden Gelder für die Aktion „Sternstunden“ gesammelt. „Sternstun-
den e. V. hilft kranken, behinderten und notleidenden Kinder in Bayern und Deutschland. 
Die Spendengelder werden dabei zu 100 % weitergegeben und hinsichtlich dieses Anlie-
gens eingesetzt. Es wurde bei diesem Spendenlauf Anfang Oktober eine fantastische 
Summe von den Kindern „erlaufen“ und es war ein schönes Erlebnis zu sehen, mit wel-
chem Einsatz die Kinder die Laufstrecken immer wieder bewältigt haben. Unter dem fol-
genden Link - Kleine Schritte bewirken große Spende an Sternstunden - Dezember - 2024 
- Alle Meldungen - Sternstunden e.V. - möchten wir allen Spendern nicht nur eine Rück-
meldung und den Dank von „Sternstunden e. V.“ zu diesem Vorhaben geben, sondern 
uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Spendenbereitschaft bedanken. Ohne Sie wäre dies 
nie zu realisieren gewesen. (Auch unter der Homepage von „Sternstunden e. V.“ ist die-
ser Bericht über unsere Aktion eizusehen.) So hoffen wir, dass wir durch diese Summe 
bei einigen benachteiligten Kindern, die davon profitieren können, zu einer größeren Weih-
nachtsfreude beitragen.
In Kürze werden wir auch eine Spendenurkunde von „Sternstunden e. V,“ im Eingangs-
bereich unseres Schulgebäudes aufhängen können.
Mein Dank geht auch an Frau Reinstein, die sich federführend in die Planung und Orga-
nisation dieses Vorhabens eingebracht hat.
Abschließend möchte ich noch bemerken, dass auf dem Bild, das bei diesem Bericht zu 
sehen ist, nicht alle Kinder zu sehen sind, da wir auf die Elternvorgabe („Keine Fotos im 
Internet“) Rücksicht genommen haben.
Großen Dank und freundliche Grüße Michael Büttner

SchULNAchrIchTEN
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JUGENDNEWS

kreisjugendring Miltenberg – 
Online-Angebot für kinder und 
Jugendliche unter  
www.kjr-miltenberg.de
Der Kreisjugendring ist mit einem Interne-
tangebot online. Die Seiten enthalten zahl-
reiche Informationen zu Jugend- und Frei-
zeiteinrichtungen, ein umfangreiches Ak-
tionsprogramm und einen aktuellen Veran-
staltungskalender für die Region.

VErLOrEN / GEFUNDEN

1 Strickpullover – Fundort: Pfarrheim Roß-
bach, Arbeitseinsatz im November
1 Schirmmütze – Fundort: Pfarrheim Roß-
bach, Seniorenadvent
1 schwarzer Handschuh – Fundort: Pfarr-
heim Roßbach, Seniorenadvent

Der Verlierer wird gebeten sich im Rathaus, 
Zimmer 1, zu melden.

STrASSENArBEITEN

In allen Ortsteilen –
Glasfaserausbau

ENErGIESPArTIPP  
DEr WOchE

Frohes Neues Jahr! haben Sie sich schon 
einen Vorsatz für das neue Jahr überlegt? 
Falls nicht, wie wäre es denn mit dem Ener-
giesparen beim Kochen? Schalten Sie Ih-
ren Elektroherd bereits vor Ende des Koch-
vorgangs aus und nutzen für den Rest die 
Restwärme.

STANDESAMTLIchE 
NAchrIchTEN

Dezember 2024
Sterbefälle:
Schöne Astrid, geb. Pop, Goethestr. 9
verstorben am 02.12.2024 in Erlenbach 
a.Main im Alter von 81 Jahren
Kullmann Helmut, Roßbacher Straße 123
verstorben am 07.12.2024 in Erlenbach 
a.Main im Alter von 95 Jahren
Spinnler Waldemar, Dornauer Weg 6
verstorben am 21.12.2024 in Leidersbach 
im Alter von 83 Jahren

Öffnungszeiten des Landratsamtes
Miltenberg mit Dienststelle Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de

hinweise zum Abfallkalender des 
Landkreises Miltenberg
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
leider kommt es immer wieder zu Missver-
ständnissen bei Abfuhrterminen, insbeson-
dere an Feiertagen. Diese führen in der Re-
gel zu verschiedenen Terminverschiebun-
gen. Durch Übertragungsfehler kann es bei-
spielsweise vorkommen, dass ein Termin 
falsch veröffentlicht wird.
Haben Sie Zweifel an der Richtigkeit eines 
Abfuhrtermins, orientieren Sie sich bitte an 
dem vom Landkreis Miltenberg veröffent-
lichten Abfallkalender. Diesen finden Sie 
auf der Internetseite des Landratsamtes 
Miltenberg (Themen: Abfall) oder in der Ab-
fallApp MIL. Hier können Sie sich die Ter-
mine für Ihr Objekt direkt anzeigen lassen. 
Sie können sich auch eine Jahresübersicht 
in Listen- oder Kalenderform zum Ausdru-
cken bzw. eine Kalenderdatei zum Import 
auf Ihr mobiles Endgerät bzw. Kalender-
programm generieren. Die AbfallApp MIL 

bietet darüber hinaus die automatische Ab-
fuhrerinnerung auf Ihrem mobilen  Endgerät.
Wichtig vor allem für Gewerbetreibende:
In dem über die Gemeinden oder Amtsblät-
ter veröffentlichen Abfallkalender werden 
nur die Termine für die turnusmäßige Müll-
abfuhr der privaten Haushalte veröffent-
licht. Sind Sie Gewerbetreibende und ha-
ben daher Behälter in einem anderen Tur-
nus angemeldet, können Sie sich für Ihr 
Objekt alle Leerungstermine (inklusive der 
durch Feiertage bedingten Verschiebun-
gen) wie oben beschrieben darstellen las-
sen und ggf. ausdrucken oder exportieren. 
Achten Sie bitte darauf, dass Sie in der App 
unter „Einstellungen“/“Standort“/“Abfalla
rten auswählen“ die entsprechende Abfall-
art inklusive des für Sie zutreffenden Tur-
nus auswählen.
hier können Sie die AbfallApp MIL herun-
terladen:

Bauanträge sind künftig beim 
Landratsamt einzureichen
Am 10. Dezember 2024 hat der Bayerische 
Landtag das erste und zweite „Modernisie-
rungsgesetz“ beschlossen. Ziel dieses Ge-
setzes ist es, Bürokratie abzubauen. Das 
Modernisierungsgesetz wirkt sich auf vie-
le Vorschriften aus, teilt das Landratsamt 
mit. Besonders deutlich wird es in der Bay-
erische Bauordnung sichtbar.
Bereits in der Bauordnung von 1864 war 
es geregelt, dass Bauanträge zunächst bei 
den Gemeinden einzureichen sind. Zum 1. 
Januar 2025 wird mit dieser Tradition ge-
brochen, dann sind die Bauanträge direkt 
bei den Landratsämtern einzureichen. 

Standorte der Defibrillatoren (Elektroschockgeräte) in unserer 
Gemeinde Leidersbach:
Die AED´s (Laiendefibrillatoren) befinden sich an folgenden, öffentlich zugänglichen 
Standorten:
OT Leidersbach – Sparkasse (Foyer frei zugänglich)
OT Leidersbach – Mehrzweckhalle / Feuerwehrhaus
OT Leidersbach – Eintracht Leidersbach „Staudenweg 30“
OT roßbach – Kindergarten Pfarrheim
OT roßbach – Feuerwehrhaus
OT roßbach – Therapiezentrum
OT Volkersbrunn – Feuerwehrhaus
OT Volkersbrunn – Anwesen „Am Berg 8“
OT Ebersbach – Feuerwehrhaus
Die Defibrillation (Elektroschockbehandlung) ist eine technische Maßnahme zur Über-
führung einer extrem schnellen Herzschlagfolge in einen normalen Herzschlag (ca. 
60-80 Schläge pro Minute). Extrem schnelle Herzrhythmen (Kammerflimmern und 
Kammertachykardie führen dazu, dass das Herz kein Blut mehr im Körper pumpt. Dies 
entspricht einem Kreislaufstillstand, der innerhalb weniger Minuten zum Tod führt.
Die herzdruckmassage erreicht, dass Blut und damit lebenswichtiger Sauerstoff im 
Körper transportiert wird, die schnelle Herzschlagfolge wird dadurch aber nicht be-
seitigt. Andererseits ist die Defibrillation ohne Herzdruckmassage auch nur in den 
wenigsten Fällen erfolgreich. Optimal ist eine Kombination von Herzdruckmassage 
und Defibrillation bereits durch den Ersthelfer.
Die Defibrillation ist einfach und sicher.
Sie brauchen keine Angst zu haben, einem Menschen einen Stromstoß zu verpassen, 
der diesen nicht tatsächlich benötigt. Die Geräte erkennen zweifelsfrei eine lebens-
bedrohlich schnelle Herzschlagfolge und geben nur in diesem Fall den Stromstoß frei. 
In allen anderen Fällen bleibt das Drücken der „Schocktaste” ohne Folge!
Da die Überlebenschance der Betroffenen mit jeder Minute, die ohne Frühdefibrillati-
on verstreicht, um ca. 10 % sinkt, soll das therapiefreie Intervall bis zur Versorgung 
des Herzpatienten durch Rettungsdienst und Notarzt durch eine möglichst frühzeiti-
ge Defibrillation verkürzt werden.

% 112
wenn‘s brennt!
Meldung: wo? was?
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ar eingeführt wird. Sollte noch eine zweite 
Schulung am Donnerstag, 16. Januar, statt-
finden, wird das Landratsamt dies kurzfris-
tig mitteilen.

NAchrIchTEN ANDErEr 
STELLEN UND BEhÖrDEN

Staatliches Bauamt Aschaffenbug
Verkehrssicherung an Bundes-, 
Staats- und kreisstraßen
Verkehrsgefährdung durch Bäume
Es kommt immer wieder vor, dass Bäume 
von benachbarten Grundstücken, die auf 
die Straße stürzen bzw. Äste, die in das 
Lichtraumprofil ragen, zu einer ernsten Ge-
fahr für die Verkehrsteilnehmer werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Be-
nutzer von öffentlichen Straßen nicht nur 
vor den Gefahren zu schützen sind, die ih-
nen aus dem Zustand der Straße bei zweck-
gerechter Benutzung drohen, sondern auch 
vor solchen Gefahren, die von Anlieger-
grundstücken ausgehen und auf die Stra-
ße übergreifen können.
Nach der geltenden Rechtsprechung ist 
der Eigentümer oder Besitzer eines von ihm 
benutzten, an einer öffentlichen Straße lie-
genden Grundstückes verpflichtet, auf den 
Straßenverkehr gebührend Rücksicht zu 
nehmen und schädliche Einwirkungen, die 
von diesem Grundstück ausgehen und den 
öffentlichen Straßenverkehr gefährden, zu 
vermeiden. Aus diesem Grund sind Bäume, 
die entlang von Straßen stehen, von dem 
jeweiligen Eigentümer stets auf ihren Zu-
stand hin zu prüfen. Soweit es sich um 
schadhafte Bäume handelt, sind verkehrs-
gefährdende Kronenteile zu entfernen oder 
falls nötig die Bäume zu fällen.
Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 
39 Abs. 5 BNatSchG) ist das Fällen von 
Bäumen, Hecken und Gehölzen grundsätz-
lich nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis 
zum 28. Februar erlaubt. Diese Regelung 
sorgt dafür, dass brütende Vögel ihren 
Nachwuchs ungestört aufziehen können.
Die für den Verkehr erforderliche freie lich-
te Höhe an Straßen beträgt – senkrecht 
gemessen – 4,50 m, bei Rad- und Gehwe-
gen 2,50m. Der Mindestabstand nach den 
Seiten – vom Fahrbahnrand ausgemessen 
– soll bei Bäumen deren Durchmesser grö-
ßer als 8 cm ist ebenfalls 4,50 m betragen. 
Bei Ästen ist ein seitlicher Mindestabstand 
– gemessen vom Fahrbahnrand – von 1,50 
m freizuhalten.
Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg bit-
tet alle Grundstückseigentümer, von deren 
Grundstücken die oben genannten Gefah-
ren ausgehen können, ihrer Sorgfaltspflicht 
nachzukommen, um so straf- und haftungs-
rechtliche Folgen vorzubeugen.
gez.
Ralf Steif, Baurat

Finanzamt Obernburg mit 
Außenstelle Amorbach
Freie duale Studienplätze am Finanzamt 
für herbst 2025 – Jetzt Bewerben!
„Wir bieten engagierten und kreativen jun-
gen Menschen zukunftssichere Jobs mit

sind ab sofort per E-Mail (fachstelle.fami-
lie@lra-mil.de) oder Telefon (09371/501-
241) möglich.
Eine Trennung kann Eltern gehörig aus der 
Bahn werfen. Sie sind verletzt, wütend oder 
verzweifelt, müssen sich an neue Lebens-
umstände gewöhnen, finanzielle Engpäs-
se meistern und auf einmal allein zurecht-
kommen. Damit Eltern bei aller Belastung 
ihren Kindern gut durch diese schwierige 
Lebensphase helfen können, bieten die 
Fachstelle für Familienangelegenheiten 
und die Erziehungsberatungsstelle der Ca-
ritas den praxisorientierten Elternkurs „Kin-
der im Blick“ an.
Die Teilnehmer erfahren im Kurs etwa kon-
kret, wie sie besser mit Stress umgehen 
oder Meinungsverschiedenheiten anders 
regeln können. Sie bekommen ein Gefühl 
dafür, wie sich Konflikte aufbauen und wie 
man mit dem „Pausenknopf“ kritische Si-
tuationen entschärfen kann. Sie lernen Kon-
fliktlösungsmodelle kennen und probieren 
sie in Rollenspielen aus. Dabei profitieren 
sie auch durch den Erfahrungsaustausch 
in der bis zu achtköpfigen Gruppe.
Vor allem aber erfahren Eltern, wie sie die 
Beziehung zu ihrem Kind positiv gestalten 
und mit schwierigen Gefühlen des Nach-
wuchses so umgehen können, dass die Kin-
der sich verstanden fühlen und mit guten 
Gefühlen von einem Elternteil zum ande-
ren wechseln können. Ziel ist es, dass die 
Kinder loyal gegenüber beiden Elternteilen 
bleiben dürfen und in ihrer ganzen Persön-
lichkeit wahrgenommen werden.

„Von Ausschlag bis Zäpfchen“
kinderärztliches von A bis Z für Eltern mit 
kindern im Alter bis drei Jahren vermittelt 
ein kostenfreier Vortrag für Eltern aus dem 
Landkreis Miltenberg zum Thema „Gesund-
heit von Kindern in den ersten drei Lebens-
jahren“ am Donnerstag, 30. Januar, von 
16.30 bis 18 Uhr in der Obernburger Dienst-
stelle des Landratsamts.
Die Kinder- und Jugendärztin Dr. med. Dag-
mar Deuerling liefert grundlegende und hilf-
reiche Informationen aus kinderärztlicher 
Sicht für eine gesunde Entwicklung von 
Kindern in den ersten drei Lebensjahren. 
Besprochen werden etwa Themen wie „Häu-
fige Auffälligkeiten bei Kindern“, „Grundla-
gen einer gesunden Entwicklung“, „Pflege“, 
„Impfung“ sowie Informationen zu verschie-
denen Kinderkrankheiten und die Vorbeu-
gung vor Unfällen. Diesen und weiteren Fra-
gestellungen kommen in den ersten drei 
Lebensjahren besondere Bedeutung zu.
Um Anmeldung wird bis Dienstag, 28. Ja-
nuar, unter der Internetadresse https:// 
KoKi-Mil.ticketmachine.de/de gebeten.
Durch Einscannen des nebenste-
henden QR-Codes mit dem Smart-
phone gelangt man ebenfalls auf 
die Anmeldungsseite.

Wohngeldstelle geschlossen
Die Landkreisverwaltung macht darauf auf-
merksam, dass die Wohngeldstelle im Mil-
tenberger Landratsamt am Montag, 13. Ja-
nuar, vormittags geschlossen ist; auch te-
lefonisch ist niemand erreichbar. Grund da-
für ist eine Schulung im Zusammenhang 
mit der digitalen Akte, die im Monat Febru-

Gleichwohl spielen die Gemeinden immer 
noch eine wichtige Rolle: Als Träger der 
verfassungsrechtlich geschützten Pla-
nungshoheit werden die Gemeinden künf-
tig von den Landratsämtern beteiligt und 
entscheiden nach wie vor selbstständig 
darüber, ob sie dem jeweiligen Bauvorha-
ben ihr Einvernehmen erteilen.
Die neue Bayerische Bauordnung enthält 
aber noch weitere Änderungen. So wurde 
der Katalog der verfahrensfreien Bauvor-
haben erweitert und insbesondere die Vor-
schriften über Stellplätze und Kinderspiel-
plätze wurden weitgehend aufgehoben. Da-
für erhalten die Gemeinden die Befugnis, 
hierfür mittels eigener Satzungen Ortsrecht 
zu schaffen.

Suchtprävention als Thema in der 
Vereinsarbeit
Die Fachstelle Bürgerschaftliches Engage-
ment hat für das Jahr 2025 im Rahmen der 
Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ ein vielfältiges 
Vortrags- und Workshop-Angebot zusam-
mengestellt, das freiwillig Engagierte un-
terstützen möchte.
Es finden sich darin sowohl organisatori-
sche, rechtliche als auch soziale und ge-
sellschaftliche Fragestellungen, die in Ver-
einen und Initiativen eine Rolle spielen: The-
men wie beispielsweise Vereinsfeste, Steu-
ern, Social Media, Klimaschutz, Konflikte, 
Resilienz oder Motivation fürs Ehrenamt 
werden aufgegriffen. Viele der Angebote 
können mit geringem Aufwand online be-
sucht werden.
Die erste Veranstaltung im neuen Jahr be-
schäftigt sich unter dem Motto „(K)ein Gläs-
chen in Ehren…?“ am Montag, 20. Januar, 
um 19.30 Uhr mit Suchtprävention. In der 
Vereinskultur stellt der Genuss von Alko-
hol häufig eine „ganz normale Sache“ dar. 
Gleichzeitig liegen hier auch Risiken. Nach 
Fachinputs von Birgit Englert (Fachstelle 
Suchtprävention) und Julia Hildenbrand 
(Fachdienst Prävention) werden im Ge-
spräch Aspekte des verantwortungsbe-
wussten und sensibilisierten Umgangs mit 
Suchtmitteln aufgegriffen. Insbesondere 
die Relevanz in der Zusammenarbeit mit 
Jugendlichen soll Thema in dieser Online-
Veranstaltung sein; auch die Regeln des 
Jugendschutzes werden angesprochen.
Informationen und Anmeldeinformationen 
sind unter der Rubrik „Fortbildung von frei-
willig Engagierten“ auf der Homepage des 
Landratsamtes unter www.landkreis-
miltenberg.de/themen/ehrenamt.html zu 
finden. Auf Wunsch kann das Jahrespro-
gramm per E-Mail oder in Druckversion zu-
geschickt werden (Kontaktadresse: ehren-
amt@lra-mil.de) Alle Veranstaltungen sind 
kostenfrei.

Elternkurs:  
Bei Trennung und Scheidung 
„kinder im Blick“ behalten
Die Fachstelle für Familienangelegenhei-
ten und die Erziehungsberatungsstelle der 
Caritas bieten einen neuen Elternkurs „Kin-
der im Blick“ an, der sich an Eltern wendet, 
die in Trennung/Scheidung leben. Der Kurs 
besteht aus sieben Terminen und wird ab 
März 2025 sowohl in Miltenberg als auch 
in Obernburg angeboten; Anmeldungen 
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•  Lernmittelfreiheit wie an staatl. Schulen
•  Kostenlose Bus- bzw. Zugfahrkarte bei ei-

ner Entfernung von über 3 km
7. Termine
•  Montag, 20. Januar um 18.30 Uhr: 

 Informationsabend zum Übertritt
•  Samstag, 15. März von 11.00 – 14.00 Uhr: 

Tag der offenen Tür
•  2. – 9. Mai bzw. direkt nach Erhalt des 

Übertrittszeugnisses: Anmeldung
Terminänderungen, aktuelle Neuigkeiten, 
Infofilme etc. finden Sie auf unserer Home-
page unter: www.mwsab.de
Elke Koch, StDin
Schulleiterin Gymnasium
Patrick Matheis, RSD
Schulleiter Realschule

karl-Ernst-Gymnasium Amorbach 
und Julius-Echter-Gymnasium 
Elsenfeld
Informationen zur Einführungsklasse
nach mittlerem Schulabschluss
Interessierte Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen der Realschulen bzw. 
der Wirtschaftsschulen und des M-Zwei-
ges der Mittelschulen, die zum Schuljahr 
2025/2026 in eine Einführungsklasse ei-
nes bayerischen Gymnasiums zum Erwerb 
des bayerischen Abiturs wechseln möch-
ten, können sich Online über die jeweilige 
homepage informieren:
www.amorgym.de
(Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach) bzw.
www.julius-echter-gymnasium.de
(Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld)
In den jeweiligen Informationsveranstal-
tungen klären die Schulleitungen über Vo-
raussetzungen, Unterrichtsinhalte, Stun-
dentafel und Formalia auf:
karl-Ernst-Gymnasium Amorbach
Tel: 09373 / 9711-3, Fax: 09373 / 9711-50
E-Mail: schule@amorgym.de
Homepage: www.amorgym.de
Informationsveranstaltung:
am Freitag, 21.02.2025, 17 Uhr
am Karl-Ernst-Gymnasium
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld
Tel: 06022 / 83 93, Fax: 06022 / 64 95 09
E-Mail:
verwaltung@julius-echter-gymnasium.de
Homepage:
www.julius-echter-gymnasium.de
Informationsveranstaltung:
am Donnerstag, 30.01.2025, 19 Uhr
am Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach Eine Vor-
anmeldung sollte bis spätestens 28.02.2025 
direkt am gewünschten Gymnasium mit 
dem Zwischenzeugnis im Original erfolgen.

Fachoberschule und 
 Berufsoberschule Obernburg
Informationsveranstaltungen
zur Fachoberschule und
Berufsoberschule Obernburg
Die Berufliche Oberschule
Obernburg führt am Montag,
den 27.01.2025, eine Informations-
veranstaltung zur Fachoberschule (FOS) 

•  Als spätbeginnende Fremdsprache kann 
Spanisch ab der Jahrgangsstufe 11 ge-
wählt werden.

Aufnahmevoraussetzungen für das 
Gymnasium
Schülerinnen aus der 4. klasse  Grundschule:
•  Notendurchschnitt bis 2,33 aus Deutsch, 

Mathematik und HSU im Übertrittszeug-
nis oder

•  bestandener Probeunterricht
Schülerinnen der 5. klasse Mittelschule:
•  Notendurchschnitt bis 2,0 in Deutsch und 

Mathematik im Jahreszeugnis
3. Maria Ward realschule
5. Jgst.: Talentförderung in der Forscher-, 
Theater- oder Chorklasse.
Ausbildungsrichtungen ab klasse 7
Wahlpflichtfächergruppe I (nur bei Bedarf)
Mathematisch-naturwissenschaftlicher 
Zweig mit den Prüfungsfächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik I und dem Prüfungs-
fach Physik. Verstärkt Informationstech-
nologie.
Wahlpflichtfächergruppe II
kaufmännischer Zweig mit den Prüfungs-
fächern Deutsch, Englisch, Mathematik II 
und dem Profil- und Prüfungsfach Betriebs-
wirtschaftslehre/rechnungswesen. Ver-
stärkt Wirtschafts- und Rechtslehre sowie 
Informationstechnologie.
Wahlpflichtfächergruppe III a
Sprachlicher Zweig mit den Prüfungsfä-
chern Deutsch, Englisch, Mathematik und 
dem Profil- und Prüfungsfach Französisch.
Wahlpflichtfächergruppe III b
Exklusiv in Aschaffenburg: hauswirtschaft-
licher Zweig mit den Prüfungsfächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik und dem 
Profil- und Prüfungsfach Ernährung u. Ge-
sundheit.
Aufnahmevoraussetzungen für die
realschule
Schülerinnen aus der 4. klasse  Grundschule:
•  Notendurchschnitt bis 2,66 aus Deutsch, 

Mathematik und HSU im Übertrittszeug-
nis oder

•  bestandener Probeunterricht
Schülerinnen der 5. klasse Mittelschule:
•  Notendurchschnitt bis 2,5 in Deutsch und 

Mathematik im Jahreszeugnis
4. Offene Ganztagsschule (OGS)
•  Eigene Sozialpädagoginnen bzw. Erziehe-

rinnen, keine externen Kooperationspart-
ner

•  Fünf-Tage-Betreuung (Montag – Freitag)
•  Mittagessen in der hauseigenen Mensa
•  Lehrkräfte der Schule fördern in Mathe-

matik, Deutsch, Englisch
•  Vielfältige Förderung in Wahlfächern, Er-

gänzungs- und  Internsivierungsangeboten
•  Verschiedene Buchungsmodelle: Zwei bis 

fünf Tage
5. Flexibler Übertritt innerhalb der Maria 
Ward Schule
Da wir das Gymnasium und die Realschu-
le in einem Haus haben, ist eine nachträg-
liche Korrektur der Schullaufbahn sehr 
leicht möglich und für die betroffenen Schü-
lerinnen unproblematisch. Die Ummeldung 
erfolgt unbürokratisch.
6. kosten
•  Monatliches Schulgeld 60 € (für das zwei-

te Kind sind 30 € zu zahlen, das dritte Kind 
ist vom Schulgeld befreit)

vielseitigen Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten! Informieren auch Sie sich 
und werden Sie Teil unseres starken öffent-
lichen Dienstes in Bayern. Wir freuen uns 
auf Sie!“, so Finanz- und Heimatminister 
Albert Füracker.
Die bayerische Finanzverwaltung bietet für 
Herbst 2025 freie duale Studienplätze am
Finanzamt Obernburg mit Außenstelle 
Amorbach sowie vielen weiteren Finanz-
ämtern bayernweit an.
Bei Interesse bewerben Sie sich einfach 
unter www.steuer.bayern.de/zweite-chan-
ce. Ein Bewerbungsanschreiben oder eine 
vorherige Teilnahme am besonderen Aus-
wahlverfahren des Landespersonalaus-
schusses (sog. LPA-Test) sind nicht nötig. 
Die Anmeldefrist endet am 1. Juli 2025.
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.lfst.bayern.de/ausbildung-karriere 
oder erhalten Sie bei der Ausbildungslei-
tung Ihres Finanzamts (Frau Fäth Tel. 09373 
202 135).
Tilp, Amtsleiterin
Finanzamt Obernburg mit
Außenstelle Amorbach

Brentanoplatz 8 I 63739 Aschaffenburg I 
06021/3136-0
Die Maria Ward Schule informiert
1.  Staatlich anerkannte Privatschule für 

Mädchen
•   Lehrkräfte sind staatlich ausgebildet 

und geprüft
•   Prüfungen und Abschlüsse sind voll 

gleichgestellt
•  Eigenes pädagogisches Profil zu selbst-

bewussten, selbständigen und enga-
gierten jungen Frauen

•  Besondere Bedeutung des christlichen 
Glaubens

•  Individuelle Betreuung durch MWS-Coa-
ching-Team und Schulsozialarbeiterin

•  Besondere Hinführung zu eigenverant-
wortlichem Lernen

•  Reine Mädchenschule mit entspann-
tem und respektvollem Umgang

2. Maria Ward Gymnasium
5./6. Jgst.: Talentförderung in der Forscher-, 
Sport- oder Chorklasse.
Ausbildungsrichtungen
•  Unser Sprachliches Gymnasium unter-

richtet mit der Fremdsprachenfolge Eng-
lisch (ab Klasse 5), Latein (ab Klasse 6) 
und Spanisch (ab Klasse 8).

•  Unser Naturwissenschaftlich-technolo-
gisches Gymnasium unterrichtet mit der 
Fremdsprachenfolge Englisch (ab Klas-
se 5) und Latein oder Französisch (ab 
Klasse 6). An die Stelle der 3. Fremdspra-
che tritt Unterricht in den Fächern Che-
mie und Informatik.

•  Exklusiv in der Stadt und dem Landkreis 
Aschaffenburg: Unser Sozialwissenschaft-
liches Gymnasium unterrichtet mit der 
Fremdsprachenfolge Englisch (ab Klas-
se 5) und Latein oder Französisch (ab 
Klasse 6). Ab der 8. Jahrgangsstufe liegt 
der Fokus dieses Bildungszweiges auf 
dem Fach Politik und Gesellschaft, dem 
Fach Sozialpraktische Grundbildung und 
entsprechenden Praktika.
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Veranstaltungsort: Tagungszentrum 
Schmerlenbach
weiterer Termin: 04.02.2025
Eine Anmeldung ist nicht notwendig
kalligrafie
Ein Wochenende im Tagunsgszentrum 
Schmerlenbach von Freitag 31.01., 18.00 Uhr 
bis Sonntag 02.02.2025, 13.00 Uhr
In diesem Kurs lernen Sie das Schreiben 
der Englischen Schreibschrift und die Grund-
züge typografischer Blattgestaltung.
Referent: Michael Pieroth
kalligrafie
Die römische CAPITALIS MONUMENTALIS
Von Freitag 07.03.2025, 18.00 Uhr bis Sonn-
tag 09.03.2025, 13.00 Uhr
Dieser Wochenendkurs im Tagungszent-
rum Schmerlenbach steht ganz im Zeichen 
der CAPITALIS MONUMENTALIS. Diese 
Schrift, die auf römischen Triumphbögen 
noch heute zu bewundern ist, hat auch nach 
2000 Jahren nichts von ihrer Eleganz und 
Ästhetik verloren.
Sie per Hand zu schreiben, ist faszinierend 
und eine Herausforderung zugleich.
Referent: Gosbert Stark
Nähere Informationen und Anmeldung: 
www.martinusforum.de
Martinusforum Aschaffenburg-Schmerlen-
bach e.V., Treibgasse 26, 63739 Aschaf-
fenburg, Tel. 06021 392100, Fax: 06021 
392119, E-Mail: info@martinusforum.de

Wir laden wieder herzlich ein zum „Trauer 
café“ am Samstag, 18.01.2025 von 15.00 
Uhr – 17.00 Uhr!
Trauercafe > ein geschützter Ort, wo Men-
schen sich austauschen können, die alle 
einen Verlust zu tragen haben. Ausgebil-
dete TrauerbegleiterInnen, die an ihre 
Schweigepflicht gebunden sind, stehen Ih-
nen dabei zur Seite.
Das Treffen findet in der Römerstr. 51 in 
Obernburg statt. Die Teilnahme ist ohne 
Voranmeldung möglich.
Ökumenischer hospizverein im Landkreis 
Miltenberg e.V., Tel. 06022/7093084

Geschäftsstelle Aschaffenburg
ONLINE – Landwirtschaft und Gesellschaft 
„richtig reagieren – gute Botschaften sen-
den“
Lernen Sie, Ihre Dialoge noch erfolgreicher 
zu führen!
Gestalten Sie aktiv das Image der Land-
wirtschaft in unserer Gesellschaft: für land-
wirtschaftliche Unternehmer – für den Be-
rufsstand – für den ländlichen Raum. In 
dieser Veranstaltung erhalten Sie wertvol-
le Tipps für konstruktive Kommunikation 
in der Praxis.
Termin: 15. Januar 2025, 19.30 Uhr
Wo: ONLINE
Ref: Angela Kraus, Bildungsreferentin
Anmeldung direkt mit QR-Code oder an der 
BBV Geschäftsstelle, Frau Krebs, 
Tel. 06021 42942-14 erforderlich. 

Die Teilnahme ist kostenlos

Lass dir helfen – aus seelischer Überlastung 
und Depression entkommen
Studien zeigen, dass Menschen in verant-
wortungsvollen und belastenden Berufen 
überdurchschnittlich häufig von völliger 
Überlastung, Burnout und Depressionen 
betroffen sind. Christoph Rothhaupt, ein 
betroffener Landwirt, gibt nach langen Lei-
densjahren Hoffnung und berichtet von sei-
nen eigenen Erfahrungen.
„Es wusste niemand, was ich hatte oder 
wie es mir ging“, erzählt Christoph Roth-
haupt. Man wusste nur: Er gibt seinen bis-
herigen Beruf auf. Obwohl dies die schwers-
te Entscheidung seines Lebens war, weiß 
er heute, dass es auch die beste war. Nach 
dem Tod seines Vaters setzte er sich selbst 
so stark unter Druck, dass er in eine Ab-
wärtsspirale geriet, die in Depressionen en-
dete. Irgendwann erkannte er, dass es so 
nicht weitergehen konnte. Er nahm all sei-
nen Mut zusammen und suchte professi-
onelle Hilfe. Heute hilft Christoph Roth-
haupt anderen Menschen, ihren Weg aus 
der seelischen Belastung zu finden. In sei-
nem Bericht erfahren Sie, wie und wo Sie 
Unterstützung bekommen können. Dieser 
Vortrag richtet sich an alle, die sich in ei-
ner schwierigen Lebenslage wiederfinden 
– unabhängig vom Beruf oder der Lebens-
situation. Es gibt immer einen Weg nach 
vorne. Holen Sie sich Hilfe!
Termin: 16. Januar 2025, 19.00 Uhr
Wo: kardinal-Döpfner-Schule, Großwall-
stadt
Referent: Christoph Rothhaupt, Landwirt
Anmeldung direkt mit QR-Code 
oder bei Kreisbäuerin Diana Rein-
hart, Tel. 0175-5249716 erforder-
lich. Die Teilnahme ist kostenlos

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
Lkk: Neuer Beitragsmaßstab
gilt ab 2025
Ab 1. Januar 2025 löst das Stan-
dardeinkommen den korrigierten Flächen-
wert als Berechnungsgrundlage für den 
Beitrag der Landwirtschaftlichen Kranken-
kasse (LKK) ab.
Für die Beitragsbemessung der in der LKK 
versicherten Unternehmerinnen und Unter-
nehmer ist das Einkommen aus Land- und 
Forstwirtschaft maßgebend. Nach dem Wil-
len des Gesetzgebers ist dabei allerdings 
nicht auf den Einkommensteuerbescheid 
abzustellen, sondern auf das Einkommen-
spotenzial des Betriebes – bisher ermittelt 
nach dem „korrigierten Flächenwert“. Weil 
nach der Grundsteuerreform ab 1. Januar 
die dafür notwendigen Berechnungsfakto-
ren nicht mehr zur Verfügung stehen, muss-
te ein neuer Beitragsmaßstab gefunden 
werden. Die Vertreterversammlung sprach 
sich für das „Standardeinkommen“ als neu-
en Maßstab aus. Dieses basiert auf be-
triebswirtschaftlichen Daten.
Das maßgebliche Einkommen ergibt sich 
aus der Summe der nach Flächengröße 
und dem Durchschnittsbestand der Tiere 
berechneten Standardeinkommenswerte 
des jeweiligen Unternehmens. Hiernach er-
folgt die Zuordnung zur Beitragsklasse. Die 
Standardeinkommenswerte werden dabei 
unter anderem auf Basis von Produktions-
mengen und Preisen vom Kuratorium für 

und am Dienstag, den 28.01.2025, zur Be-
rufsoberschule (BOS) in Obernburg durch. 
Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr 
in den Räumen der FOSBOS Obernburg.
In die Fachoberschule kann eintreten, wer 
einen mittleren Bildungsabschluss besitzt. 
Für die Berufsoberschule ist zusätzlich eine 
Berufsausbildung bzw. fünfjährige Berufs-
erfahrung nötig.
An beiden Schularten kann die Allgemeine 
Fachhochschulreife (Fachabitur) erworben 
werden. Der Abschluss berechtigt bundes-
weit zum Studium an einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften (ehemals 
Fachhochschule). Weitere Bildungswege 
an Universitäten sind möglich.
Informationen insbesondere zur Durchfüh-
rung der Veranstaltung finden Sie auch un-
ter www.fos-obernburg.de.
Der Anmeldezeitraum ist vom 17.02. – 
28.02.2025.
Anmeldung für die FOSBOS Obernburg
Ab sofort ist die Anmeldung an der Beruf-
lichen Oberschule Obernburg (FOS u. BOS) 
online (www.fos-obernburg.de) möglich. 
Das ausgedruckte Anmeldeformular und 
die nötigen Unterlagen müssen in der Zeit 
vom 17. bis einschließlich 28. Februar 2025 
im Sekretariat abgegeben werden.
Das Angebot umfasst an der FOS die Aus-
bildungsrichtungen „Technik“, „Wirtschaft 
und Verwaltung“ sowie „Sozialwesen“ und 
für die BOS „Technik“ und „Wirtschaft und 
Verwaltung“. Voraussetzung für die Auf-
nahme ist ein mittlerer Schulabschluss mit 
einem Notendurchschnitt von mindestens 
3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und 
Mathematik oder die Vorrückungserlaub-
nis in die 11. Klasse am Gymnasium. Für 
die BOS ist zusätzlich eine Berufsausbil-
dung oder fünfjährige Berufserfahrung nö-
tig. Nach dem bestandenen Fachabitur (12. 
Klasse) ist ein Studium an einer Fachhoch-
schule, eine Laufbahn des gehobenen nicht-
technischen Finanz-, Justiz- oder Verwal-
tungsdienstes sowie der Eintritt in die 13. 
Klasse zum Erwerb der fachgebundenen/
allgemeinen Hochschulreife möglich.

Bitte informieren Sie sich auch auf unse-
rer Homepage über aktuelle Angebote.
Perlen im Gesangbuch
„Maria durch ein Dornwald ging“
Freitag, 13.12.2024, 19.30 Uhr
Kirchenlieder sind poetisch-theologische 
und musikalische Kunstwerke. Sie prägen 
ganze Generationen und können auch heu-
te noch ihre spirituelle Kraft entfalten. Bei 
diesem musikalischen Emporengespräch 
lässt Kantor Mark Genzel die klanglichen 
Facetten des Liedes „Maria durch ein Dorn-
wald ging“ aufleuchten. Der Theologe Mi-
chael Pfeifer erschließt die sprachlichen 
und theologischen Bezüge sowie die poe-
tische Qualität des Liedes.
Veranstaltungsort: Auferstehungskirche 
Lohr
Wer innehält, hält das Innere
Dienstag, 07.01.2025 Beginn 19:30 Uhr
Einführung und Einübung in die Kontemp-
lation
Referentin: Petra Speth
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Technik und Bauwesen in der Landwirt-
schaft sowie vom Thünen-Institut jährlich 
neu ermittelt. Daten des Testbetriebsnet-
zes sowie des Zentrums für Betriebswirt-
schaft im Gartenbau werden berücksich-
tigt. Es wird nach verschiedenen Flächen-
nutzungen, nach mehreren Tierarten sowie 
grundsätzlich nach Landkreisen differen-
ziert.
Der neue Beitragsmaßstab wird für viele 
Unternehmerinnen und Unternehmer Ver-
änderungen in der Beitragsklassenzuord-
nung mit sich bringen. Insbesondere Be-
triebe mit Tierhaltungen müssen sich auf 
geänderte Beiträge einstellen, da die Tiere 
bei der Ermittlung des Einkommenspoten-
zials bisher kaum berücksichtigt wurden. 
Beitragssprünge lassen sich nicht vermei-
den, werden aber durch größere Spannen 
zwischen den Beitragsklassen sowie durch 
eine dreijährige Übergangszeit bei einem 
Beitragsklassenwechsel abgefedert. 42 
Prozent der Unternehmer werden niedriger 
eingestuft, 15 Prozent bleiben in ihrer Bei-
tragsklasse und 43 Prozent werden höher 
eingestuft. Die Beitragsklassenzuordnung 
macht auch das unterschiedliche Einkom-
mensgefüge in der deutschen Agrarland-
schaft deutlich.
Neben dem neuen Beitragsmaßstab sind 
auch die Gesetzes- und Haushaltsvorga-
ben zu beachten. So zwingen allein die stei-
genden Leistungsausgaben in 2025 und 
abgeschmolzene Betriebsmittel dazu, das 
Beitragsvolumen und damit die Beiträge 
anzuheben. Auch die gestiegenen Zusatz-
beitragssätze in der allgemeinen Kranken-
versicherung und die Erhöhung der Bei-
tragsbemessungsgrenze wirken direkt auf 
die Beiträge der LKK. Denn der Beitrag der 
höchsten Beitragsklasse 20 muss am 
Höchstbeitrag der allgemeinen Kranken-
versicherung ausgerichtet sein und darf 
diesen nur geringfügig unterschreiten. Al-
les in allem ist die Beitragsgestaltung der 
LKK im Vergleich zu den Beiträgen der all-
gemeinen Krankenversicherung aber wei-
terhin günstig. Nach Überzeugung der SV-
LFG-Selbstverwaltung führt der neue Bei-
tragsmaßstab – trotz der teilweise erheb-
lichen Veränderungen in der Beitragsklas-
senzuordnung – zu einer insgesamt grö-
ßeren Beitragsgerechtigkeit.
Einen ausführlichen Artikel hierzu hat die 
SVLFG im Internet bereit gestellt unter 
www.svlfg.de/alles-svlfg-4-2024. Weitere 
Informationen sowie die Satzung der SV-
LFG sind zu finden unter www.svlfg.de/bei-
traege-lkk und www.svlfg.de/satzung.

„SPrUch DEr WOchE“

Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas 
Neues zu beginnen und dem Zauber des 
Anfangs zu vertrauen. Meister Eckhart

BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112

  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 
112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 11./12. Januar 2025
Frau Dr. med. dent. Wiebke Ziegler,
Erlenbacher Str. 16, 63820 Elsenfeld,
Tel. 06022 / 2648344

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages.
Den aktuellen rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte erfahren Sie direkt bei Ihrem
haustierarzt.

Apotheken:
von morgens 08.30 Uhr bis 08.30 Uhr des 
folgenden Tages
Freitag, 10. Januar 2025
Maintal-Apotheke, Bahnhofstr. 14,
63834 Sulzbach, Tel. 06028/6608
Samstag, 11. Januar 2025
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großosth.-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883
Sonntag, 12. Januar 2025
Rats-Apotheke, Althohlstr. 15,
63743 Aschaffenburg, Tel. 06021/95871
Montag, 13. Januar 2025
Schwanen-Apotheke, 63911 Klingenberg, 
Rathausstr. 4, Tel. 09372/2440
Dienstag, 14. Januar 2025
Markt-Apotheke, Fährstraße 2,
63839 Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225
Mittwoch, 15. Januar 2025
Josef-Apotheke, 63849 Leidersbach, 
Hauptstr. 198, Tel. 06028/5386
Donnerstag, 16. Januar 2025
Römer-Apotheke, 63785 Obernburg, 
 Römerstr. 43, Tel. 06022/4500
Freitag, 17. Januar 2025
Linden-Apotheke, Lindenstr. 29, 63906 
Erlenbach, Tel. 09372/8228

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
fantasiereich@kindergarten-leidersbach.de
kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707
Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Bücherei 06028 / 974122
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
UndLos ElternChancen –
Rebecca Lang 0151/54095177
Jugendbeauftragte
Paul Wendt 0176 / 53654832
Dennis Schäfer 0151 / 52213830
Jugendtreff
Jutta Maier 0176 / 30685292
Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112
Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Thomas Seitz 06028 / 2180939
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Benedikt Schüßler 0162 / 2516246
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171 / 3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Jochen Diener 0160 / 6360361
Notruf Polizei 110
Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290
Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250
Zahnarzt
Zahnarztpraxis Agnes Cimander,
Hauptstr. 109 06028/5533
Seniorenbeauftragter
Andreas Schmitt 0160 / 94171076
Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Nachbarschaftshilfe:
Lydia Kroth 0151/53718910
Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366
Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/28003355
Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0
Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999
Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de
Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222
Ökumenischer Hospizverein
Miltenberg 06022/7093084
Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523

Wichtige 
Telefonnummern
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Donnerstag:
Germknödel mit Vanillesoße
Rinderbraten mit Klößen und Rotkraut
-Rohkost-

VErANSTALTUNGS-
kALENDEr

11.1. Schlachtfest, „Lyra“ Ebersbach
12.1. Neujahrsgottesdienst der PG, Kirche 
St. Jakobus, Männerchor Leidersbach
16.1. Ökumenische Andacht für die Einheit 
der Christen in Leidersbach

JUGEND-NEWS

Öffnungszeiten im Jugendtreff:
Mittwoch u. Donnerstag 16:30 –18:30 Uhr 
und Freitag von 18:00 – 20:30 Uhr
Ansprechpartnerin: Jutta Maier
Handy-Nr. 0176-30685292

SENIOrEN-NAchrIchTEN

Spielenachmittag
Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 
den 16. Januar 2025 ab 14.00 Uhr im 
Pflegeheim Leidersbach.

Herzliche Einladung an alle (auch Männer), 
die mit uns ein paar schöne Stunden beim 
Singen, Spielen sowie Kaffee und Kuchen 
verbringen möchten.

Wir freuen uns auf jeden von Euch.
Das Team der Nachbarschaftshilfe

am Mittwoch, 12.02.2025 um 20.00 Uhr 
statt.
Agenda:
1. Begrüßung
2. Bericht des Kassiers
3. Bericht des Schriftführers
4.  Entlastung der Vorstandschaft und 

Kassier
5. Neuwahlen
6. Sonstiges / Wünsche und Anträge
Ort: Turnraum des KIGA
Vorstandschaft St. Barbara Ebersbach

GEMEINDEBÜchErEI

Öffnungszeiten
OT Leidersbach
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)

SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

Speiseplan vom 13. – 16. Januar 2025
Montag:
Käsespätzle mit Salat
-frisches Obst-
Dienstag:
gebackener Reis mit buntem Frischgemü-
se und Rahmsoße, dazu Salat
Hähnchenbrust in Rahmsoße mit Reis und 
Salat
-Himbeerquark-
Mittwoch:
Bratkartoffeln mit frischen Gemüsestrei-
fen und Ei überbacken
Fischstäbchen mit Salzkartoffeln und Gur-
kensalat
-Joghurt-

kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de

Anmeldungen kitas im Grund
Liebe Eltern!
Mit dem neuen Jahr beginnt auch für uns 
Kitas und Krippen die Planung für das Ki-
ta-Jahr 2025/26. Wenn Sie mehr über uns 
erfahren wollen, laden wir Sie herzlich ein:
•  Kiga St. Laurentius: Eltern-Informations-

abend am 20.01.2025 um 19.00 Uhr
•  FantasieReich für Kinder: Tag der offenen 

Tür am 26.01.2025 von 14 bis 16 Uhr
•  Kiga St. Barbara: Tag der offenen Tür am 

01.06.2025
Folgende Einrichtungen finden Sie im Grund
kINDErkrIPPEN FÜr kINDEr
VON 1-3 JAhrEN
Private kinderkrippe hosenmatz
Waldweg 3, 63849 Leidersbach
www.kinderkrippe-hosenmatz.de
Tel: 06028-9930906
kinderkrippe im Fantasiereich
Hauptstraße 140, 63849 Leidersbach
www.kindergarten-leidersbach.de
Tel: 06028-1552
kinderkrippe St. Barbara
Ebersbacher Straße 41, 63849 Leidersbach
www.kiga-ebersbach.de
Tel: 0160-7644973

kINDErGÄrTEN FÜr kINDEr
VON 2,5 – 6 JAhrEN
kindergarten St. Laurentius
Bayernstraße 10, 63849 Leidersbach
www.kiga-rossbach.de
Tel: 06092-207
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
Hauptstraße 140, 63849 Leidersbach
www.kindergarten-leidersbach.de
Tel: 06028-1552
kindergarten St. Barbara
Ebersbacher Straße 41, 63849 Leidersbach
www.kiga-ebersbach.de
Tel: 06028-1589

Anmeldung für das
kindergartenjahr 2025/26:
Die Anmeldungen laufen für alle Einrich-
tungen über das Anmeldeportal Kitaplatz-
pilot. Wir bitten auch die Eltern, die ihr Kind 
bereits in der Vergangenheit auf einen War-
teplatz setzen haben lassen, nochmals über 
das Portal anzumelden und Kontakt mit 
den Einrichtungen aufzunehmen.
Noch Fragen? – Kurze Email oder ein An-
ruf genügen. Wir helfen gerne weiter.

kindergarten St. Barbara 
 Ebersbach
chrISTBAUMAkTION 
2024/2025
Unsere Christbaumab-
holaktion findet dieses Jahr am 11.01.2025 
ab 09:00 Uhr statt. Legt wie jedes Jahr eu-
ren Baum gut sichtbar an die Straße. Wir 
fahren durch ganz Ebersbach. Über eine 
kleine Spende an der Tannenspitze freuen 
wir uns natürlich sehr.
ELTERNBEIRAT & KIGA-TEAM
Vorankündigung:
Die Jahreshauptversammlung 2025 findet 

So erreichen Sie Ihr Amtsblatt:
leidersbach@druckerei-reichert.de – Telefon 06026 6000 60

www.druckerei-reichert.de

Missionsgruppe
Wir wünschen euch allen ein frohes, gesegnetes neues Jahr.
Das Jahr begann für uns mit einer freudigen Überraschung. Die Leidersba-
cher Strickgruppe um Christel Elsässer brachte uns eine Spende über 200 
Euro aus dem Verkauf ihrer handgestrickten Socken. Diese Spende leiten wir gerne 
an Pater Bambi für die Unterstützung der Schulkinder in Kinshasa im Kongo weiter.
Beim 1. Verkaufstermin des neuen Jahres in unserem Weltladen kamen sehr viele 
Kundinnen und Kunden, um faire Produkte einzukaufen. Auch die Vereine unterstüt-
zen uns wieder fleißig. So gab es beim Neujahrskaffee des Rochus-Chores im Dorf-
gemeinschaftshauses in Volkersbrunn Kaffee aus dem Weltladen. Und auch beim 
Roßbacher Wintergrill der Freiwilligen Feuerwehr wurde fairer Kaffee ausgeschenkt. 
Wir sagen vielen, herzlichen Dank.
Der Weltladen ist jeden Freitag von 17 bis 18:30 Uhr geöffnet. Zusätzlich können Sie 
gerne bei Helena Opolka anrufen, wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten ein Produkt 
oder eine „Leidersbacher Schmankerlkiste“ aus dem Weltladen möchten.
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kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

der Kirche St. Laurentius Roßbach. Wir 
 freuen uns auf euch! Euer Pfr. Wissel und 
das Kinderkirchenteam

Informationen aus dem 
Pastoralen raum Elsenfeld

WIr (B)rÜckEN ZUSAMMEN!
christliche Werte verbinden
Freitag, 31. Januar 2025 um 17:30 Uhr
Start: Bahnhof Elsenfeld- Obernburg
Ziel: Katholische Kirche St. Peter und Paul 
Obernburg
Eine Veranstaltung von ACK (Arbeitskreis 
Christlicher Kirchen in Bayern), Kolping, 
KjG und dpsg (deutsche Pfadfinderschaft 
St. Georg)

ST. JAkOBUS LEIDErSBAch

Sonntag, 12. Januar 2025
TAUFE DES hErrN
10:00 Uhr Messfeier für die  Pfarrgemeinde
Gebetsgedenken für Paul, Erhard u. Erika 
Aulbach (L); Paula Kempf, lebende und ver-
storbene Angehörige; Walter und Martha 
Nebel und verstorbene Angehörige
17:00 Uhr Neujahrskonzert des Männer-
chores

Donnerstag, 16. Januar 2025
19:00 Uhr ökumenische Andacht um die 
Einheit der Christen

Liebe Mitchristen!
„An Gottes Segen ist alles gelegen“, so sa-
gen wir immer wieder und es ist ein fester 
Bestandteil unseres Glaubens. So wünsche 
ich Ihnen allen ein gesegnetes und gesun-
des 2025, das ja durch das Heilige Jahr, 
dass alle 25 Jahre in der katholischen Kir-
che gefeiert wird, noch einmal einen be-
sonderen Impuls erfährt. Lasst uns alle Pil-
ger und Pilgerinnen der Hoffnung sein. 
Vergelt‘s Gott, sei allen gesagt, die an den 
Weihnachtstagen und bis zu Dreikönig sich 
eingebracht haben, gestalterisch, schmü-
ckend, putzend, die liturgischen Feiern mit-
gestaltend und allen, die mitgefeiert haben.
Ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, kolpingstraße 14
Bürostunden sind montags und dienstags 
von 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und freitags von 
14:30 Uhr – 17:00 Uhr.
Telefon 06028/1595, Fax 994280, E-Mail 
pfarrei.leidersbach@bistum-wuerzburg.de

Eine-Welt-kiosk in der Bücherei:
freitags von 17:00 – 18:30Uhr

INFOrMATIONEN FÜr DIE 
PFArrEIENGEMEINSchAFT 
MArIA IM GrUND

herzliche Einladung zum Neujahrskonzert 
des Männerchores am Sonntag, 12.01.2025 
um 17 Uhr in der St. Jakobus-Kirche Lei-
dersbach.

Pfr. Wissel ist vom 14. – 16.01.2025 zur 
Fortbildung in Würzburg. In dringenden 
seelsorglichen Anliegen können Sie sich 
mit Pfr. i. R. Karl Schüssler in Verbindung 
setzen. Tel. 06028/9778263

herzliche Einladung zur ökumenischen An-
dacht um die Einheit der christen am Don-
nerstag, 16.01.2025 um 19 Uhr in der St. 
Jakobus-Kirche Leidersbach.

herzliche Einladung an alle kommunionfa-
milien zum Entdeckergottesdienst 2 am 
Samstag, 18.01.2025 um 18 Uhr in St. Ro-
chus Volkersbrunn oder am Sonntag, 
19.01.2025 um 10 Uhr in St. Barbara Ebers-
bach

herzliche Einladung zum Bibelabend am 
Montag, 20.01.2025 um 19:30 Uhr mit Pfr. 
Wissel im Kolpingheim Leidersbach.

Paten- und Firmlingstreffen am Samstag, 
25.01.2025 um 14 Uhr mit Tauferneuerung 
für Leidersbach, Ebersbach, Roßbach und 
Volkersbrunn und für Sulzbach, Soden und 
Dornau in der Kirche St. Barbara Ebersbach.

kinderkirche:
Wir laden DICH herzlich ein! Komm zu un-
serer „Sternstunde“ mit anschl. Punsch & 
Lagerfeuer am 31.01.2025 um 17 Uhr in 

Gemeinsame homepage des 
Pastoralen raumes Elsenfeld:

https://elsenfeld.bistum-wuerzburg.de/
Unsere neue gemeinsame Homepage

ist freigeschaltet.


